
Ergebnis der ersten Lesung des 22.05.11 
Kantonsrats vom 2. Dezember 2005 

Gesetz 
über den Erwerb und den Verlust des Kantons- und 
Gemeindebürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz) 
Nachtrag vom ... 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Das Bürgerrechtsgesetz vom 17. Mai 19921 wird wie folgt geändert: 

Art. 8 Eidgenössische Einbürgerungsbewilligung

Ausländer müssen für die Erlangung des Kantons- und Gemeinde-
bürgerrechts im Besitz der Einbürgerungsbewilligung des Bundesamtes für 
Migration sein. 

Art. 11 und 12 Aufgehoben 

Art. 16 Abs. 3 

3 Die entrichtete Gebühr für das Einbürgerungsverfahren wird nach der 
Nichtigerklärung nicht zurückerstattet. 

Art. 17 Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 19: V. Gebühren 

Art. 19 Kantonale Gebühren 

Wer einen Entscheid oder eine Handlung nach diesem Gesetz veranlasst, 
muss eine Gebühr bezahlen. 

Art. 20 Gebührenbemessung 

1 Der Kantonsrat legt die Gebührenrahmen für das Einbürgerungsverfahren, 
das Entlassungsverfahren und das Verfahren der Nichtigerklärung durch 
Verordnung fest. 
2 Die kantonalen Gebühren bemessen sich im Einzelnen nach den 
Bestimmungen des Allgemeinen Gebührengesetzes2 und seinen 
Ausführungserlassen sowie der Verwaltungsverfahrensverordnung3. 

Art. 21 Inkasso 

Die Gebühren werden in der Regel durch Kostenvorschüsse erhoben. 

Art. 22 Aufgehoben 
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Art. 23 Kommunale Gebühren 

Die Gemeinde setzt die kostendeckenden Gebühren für das Verfahren zum 
Erwerb des Gemeindebürgerrechts fest. 

Art. 31a Übergangsbestimmungen zum Nachtrag 
vom ... 

1 Obwaldner Kantons- und Gemeindebürgerrechte, welche vor dem 
Inkrafttreten des Nachtrags weggefallen sind, leben nach Aufhebung der 
Bestimmungen betreffend der Beschränkung des Mehrfachbürgerrechts 
nicht wieder auf. 
2 Für die Erhebung von Einkaufssummen ist in Abweichung von Art. 31 
Abs. 2 dieses Gesetzes das zum Zeitpunkt des Entscheids geltende Recht 
massgebend. 
3 Im Übrigen gilt Art. 31 dieses Gesetzes. 

II. 

Das Abstimmungsgesetz vom 17. Februar 19744 wird wie folgt geändert: 

Art. 1 Abs. 2 

Vorbehalten bleiben Vorschriften über das Verhältniswahlverfahren des 
Kantonsrates und über das Einbürgerungsverfahren. 

III. 

Dieser Nachtrag tritt am 1. April 2006 in Kraft. Er unterliegt dem fakultativen 
Referendum. 

Sarnen, ... Im Namen des Kantonsrats 
Die Präsidentin:  
Der Protokollführer:  
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